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Arbeitsprogramm des Ausschusses für Gefahrstoffe  

Berufungsperiode 2019 - 2022 
 

 

 Beobachtung/Begleitung nationaler und internationaler Entwicklungen im Chemikalienrecht, 

insbesondere zur Schnittstelle REACH - Arbeitsschutz und den Auswirkungen von REACH 

(Zulassungen, Beschränkungen)  

o Fortschreibung der Bekanntmachung 409 „Nutzung der REACH-Informationen für 

den Arbeitsschutz“ als Empfehlung 

 Krebserzeugende Stoffe: Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes  

o Fortentwicklung der TRGS 910 und TRGS 410  

o Ableitung von Grenzwerten bzw. Expositions-Risikobeziehungen zu 

krebserzeugenden Stoffen  

o Schutzmaßnahmen-TRGS zu besonders relevanten Arbeitsschutzproblemen  

 Fortentwicklung der Kriterien zur Ermittlung und Bewertung von Expositionen durch 

Gefahrstoffe für die Gefährdungsbeurteilung  

 Konkretisierung der Anforderungen der GefStoffV zur Lagerung, insbesondere Anpassung an 

die EU-CLP-Verordnung  

 Fachkunde: Prüfung eines Gesamtkonzeptes zu Gefahrstoffen unter Berücksichtigung von 

bestehenden Regelungen in stoffbezogenen TRGS 

 Staub: Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes unter Einbeziehung der Diskussionen zum 

allgemeinen Staubgrenzwert und des Beurteilungsmaßstabs zu Nanomaterialien  

 Biozidregelungen: Neukonzeption der TRGS zu Begasungen und Schädlingsbekämpfung nach 

Anpassung der GefStoffV an die EU-Biozid-Verordnung:  

Technische Regeln zu Bioziden sind erforderlich zur Konkretisierung der in der GefStoffV 

festgelegten Anforderungen, insbesondere zur Sachkunde und zu Schutzmaßnahmen  

 Asbestregelungen: Überarbeitung der TRGS 517 und 519 unter Berücksichtigung der 

Ergebnisse des Asbestdialogs und der Novelle der GefStoffV  

 Ermittlung des Standes der Technik in besonders arbeitsschutzrelevanten Bereichen  

 Konkretisierung der Regelungen der GefStoffV zu physikalisch-chemischen Gefährdungen  

 Überarbeitung der TRGS zu Blei unter Berücksichtigung des abgesenkten BGW und der 

rechtlichen Rahmenbedingungen zum Biomonitoring 

 Festlegung von Luftgrenzwerten (AGW) und biologischen Grenzwerten (BGW): 

kontinuierliche Aufgabe 

 Überprüfung und ggf. Evaluierung des bestehenden Regelwerks hinsichtlich 

Regelungsbedarf, Aktualität und Fortschreibung   


